Antragsteller: AfA-UB-Vorstand Northeim-Einbeck

Die AfA-Bezirkskonferenz möge beschließen:

Im Einkommensteuergesetz ist der ehemalige § 3 Ziffer 9 mit sofortiger Wirkung wieder einzuführen.

Begründung:

Eine unverschuldete Entlassung aus einem Betrieb stellt für einen Arbeitnehmer einen Abstieg in die Sozialhilfe bzw. ALG II dar. Eine Erleichterung für ihn und seine Familie wäre eine Abfindung, die nicht zu versteuern ist.

Gerade für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre eine unversteuerte Abfindung eine Chance, sich und seiner Familie ein wenig Erleichterung.

